
Vorlage Nr. 7 / 2025 
 

 

AZ : 022.31 

Amt : Fachbereichsleiter Wirtschaft und Finanzen 

     Steffen Heber 

Datum : 08.10.2025 

 

Unterrichtung des Gemeinderats zum Prüfungsbericht über die Allge-

meine Finanzprüfung der Gemeinde Ilsfeld im Zeitraum 2017 bis 2019 

und der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 
 

 

Beratung 
 

 Technischer Ausschuss am       

 Verwaltungsausschuss am       

 Gemeinderat am 21.10.2025 

 öffentlich  nicht öffentlich 

 

Beschluss 
 

 Technischer Ausschuss am       

 Verwaltungsausschuss am       

 Gemeinderat am  

 öffentlich  nicht öffentlich 

 
Bisherige Sitzungen 
 

Datum Gremium 

  

 

Befangenheit:  

 
Beschlussvorschlag 
 

Kenntnisnahme 

 
Finanzierung 
 

Durch HH-Plan  , Haushaltsstelle  abgedeckt:  

Restliche Verfügungssumme bei der HH-Stelle:  

Außer-/Überplanmäßig:  

 
Ergebnis 
 

 

 beschlossen 

 
 einstimmig  mit Gegenstimmen 

    Stimmverh.: ___ : ___ 

    Enthaltungen: ___ 

 

 

 nicht beschlossen 

 
    Stimmenverhältnis: ___ : ___ 

    Enthaltungen: ___ 



Sachvortrag: 

 

Nach § 114 Abs. 4 Satz 2 GemO in Verbindung mit § 43 Abs. 5 GemO hat der Bürger-

meister den Gemeinderat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts zu unter-

richten. Mit der Bekanntgabe des folgenden Kapitels 3 kann dieser Informationspflicht 

genügt werden. Auf ein entsprechendes Verlangen ist jeder Gemeinderätin und jedem 

Gemeinderat Einsicht in den Prüfungsbericht zu gewähren.  

 

Der Prüfungsbericht enthält ausschließlich pseudonymisierte persönliche Daten. Davon 

ausgenommen ist die namentliche Benennung der Prüfenden gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 

GemPrO. Die Einhaltung der Geheimhaltungsvorschriften und des Datenschutzes in Be-

zug auf den Inhalt des Prüfungsberichts ist im weiteren Verfahren von der Verwaltung 

sicherzustellen. Dies gilt insbesondere im Stellungnahmeverfahren und im Falle der Ver-

öffentlichung des Prüfungsberichts durch die Kommune und erfordert insoweit insbe-

sondere die Unkenntlichmachung der Namen der Prüfenden. 

 

Die GPA ist für die überörtliche Prüfung der Gemeinde (Einwohnerzahl am 30. Juni 2023: 

9.675) zuständig (§ 113 Abs. 1 Satz 1 GemO). Die Prüfung erfolgte - mit Unterbrechun-

gen - in der Zeit vom 26. Oktober 2023 bis 2. September 2024 bei der Verwaltung und 

anschließend bei der GPA. 

 

Geprüft haben Herr Benjamin Thiele (Prüfungsleitung) sowie Frau Lisa Fischer und Herr 

Arnold Hammerich. 

 

Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019, die Eröff-

nungsbilanz zum 1. Januar 2020, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der 

Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, des Eigenbetriebs Nah-

wärme in den Wirtschaftsjahren 2017 bis 2019 sowie des Eigenbetriebs Ortsentwick-

lung in den Wirtschaftsjahren 2016 bis 2019. 

 

Der gesetzliche Prüfungsauftrag der GPA beinhaltet keine umfassende und vollstän-

dige Prüfung der Verwaltung. Die Finanzprüfung hat sich auf einzelne Schwerpunkte 

und auf Stichproben beschränkt (§ 3 GemPrO). In die sachliche Prüfung (§ 16 i.V.m. § 11 

GemPrO) sind auch Verwaltungsvorgänge bis in die Gegenwart einbezogen worden. 

 

Die Prüfungsfeststellungen sind mit der Verwaltung im Zuge der Prüfung besprochen 

worden. Unwesentliche Anstände wurden, soweit möglich, bereits während der Prü-

fung bereinigt (§ 2 Abs. 1 Satz 3 GemPrO). 

 

Das Ergebnis der Prüfung ist nach § 18 Abs. 2 Satz 2 GemPrO in einer Schlussbespre-

chung am 12. März 2025 mit der Verwaltung, Vertretern des Gemeinderats und unter 

Mitwirkung der Rechtsaufsichtsbehörde erörtert worden. 

 

 

 

 



Der Prüfungsbericht beschränkt sich im Rahmen des Prüfungszwecks in erster Linie auf 

wesentliche Feststellungen (§ 5 Abs. 2 Satz 1 GemPrO) und enthält darüber hinaus Hin-

weise zur Erledigung der festgestellten Anstände sowie Vorschläge und Anregungen zu 

bedeutsamen finanzwirksamen Sachverhalten und Problemstellungen. 

 

Steuerrechtliche Fragestellungen sind von der Finanzverwaltung zu beurteilen und nicht 

Gegenstand der überörtlichen Finanzprüfung. 

 

Die überörtliche Finanzprüfung ist ihrem Wesen nach nicht darauf ausgerichtet und 

auch nicht befähigt, dolose Handlungen und / oder dienstrechtlich vorwerfbares Verhal-

ten aufzudecken und aufzuklären. Ergeben sich gleichwohl aufgrund der Prüfung An-

haltspunkte in dieser Richtung, sind diese durch den Dienstherrn bzw. Dienstvorgesetz-

ten zu würdigen und ggf. in eigener Zuständigkeit weiter zu verfolgen. 

 

Der Prüfungsbericht ist mit fortlaufenden Randnummern versehen. Randnummern, die 

mit dem Buchstaben "A" besonders gekennzeichnet sind, beinhalten Feststellungen 

über wesentliche Anstände, die nicht im Prüfungsverfahren ausgeräumt werden konn-

ten (§ 5 Abs. 3 GemPrO) und zu denen Stellung zu nehmen ist. Dabei ist mitzuteilen, ob 

und inwiefern den Feststellungen Rechnung getragen wird (§ 114 Abs. 5 Satz 1 GemO). 

Eine abschließende Beurteilung aufgrund der Stellungnahme bleibt vorbehalten. 

 

Enthält der Bericht Hinweise zur Erledigung von Anständen sowie Empfehlungen zur Ef-

fizienzsteigerung, Haushaltskonsolidierung und Optimierung des Verwaltungs-han-

delns, handelt es sich um Vorschläge im Rahmen der prüfungsbegleitenden Beratung 

und nicht um aufsichtsrechtliche Anordnungen i.S. der §§ 121 und 122 GemO. 

 

Soweit wesentliche Anstände nicht erledigt werden, schränkt die Rechtsaufsichtsbe-

hörde die Bestätigung zum Abschluss der Prüfung entsprechend ein. Darüber hinaus 

kann dies zu Rechtsaufsichtsmaßnahmen führen (§ 114 Abs. 5 Satz 3 GemO). 

 

Die GPA hat die Gemeindeverwaltung mit Schreiben vom 10.09.2025 darauf hingewie-

sen, dass gemäß § 114 Abs. 5 Satz 1 GemO die Prüfungsfeststellungen zur Kenntnis zu 

nehmen sind und das Erforderliche veranlasst werden muss. Außerdem ist innerhalb 

von sechs Monaten Stellung zu nehmen. Die Gemeindeverwaltung hat bereits begon-

nen die Stellungnahmen zu den Randnummern, welche mit dem Buchstaben „A“ ge-

kennzeichnet sind, zu verfassen. Sobald die Stellungnahme insgesamt fertig gestellt ist, 

wird der Gemeinderat hierüber wieder unterrichtet. 

 

Im Folgenden finden Sie den Wortlaut des GPA-Berichts, welcher zur Informationspflicht 

dem Gemeinderat zur Kenntnis zu geben ist. 
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